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BEBAUUNGSPLANES

FESTSETZUNGEN DES

PLANZEICHENERKLÄRUNG

DARSTELLUNGEN

R E C H T S V E R B I N D L I C H        A B : ....................

Amt  40  -  Fachdienst  Stadtentwicklung  und  Bauleitplanung
D E R    O B E R B Ü R G E R M E I S T E R

STADT  OLDENBURG (Oldb)

 Ü B E R S I C H T S P L A N                                         M . =  1  :   5 000 

20-2-011 ALKIS 30.03.2020

2020
©

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes

für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

2020
©

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes

für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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  Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes S-625

  (südlich Tweelbäker Tredde/östlich Brahmweg)

    mit örtlichen Bauvorschriften

o ja T nein               M.=1:500

HINWEISE

· Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember

1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3

des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

geändert worden ist

· Die innerhalb der Begründung bzw. in der Planzeich-

nung benannten einschlägigen DIN-Normen können

im Stadtplanungsamt der Stadt Oldenburg eingesehen

werden.

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Neufassung

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

· Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch

Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. l S.

587) geändert worden ist.

GF

Fläche für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung:

Sozialen, kulturellen und sportlichen

Zwecken dienende Gebäude und

Einrichtungen

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

Öffentliche Grünfläche

Umgrenzung von Flächen zur Erhaltung

von Bäumen und Sträuchern

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende

Flächen zugunsten UHV Wüsting

0,8

0,4

II

Geschossflächenzahl (GFZ)

als Höchstmaß

Grundflächenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse

als Höchstmaß

Baugrenze

Zweckbestimmung:

Festplatz

Grenze des räumlichen Geltungsbe-

reiches des Bebauungsplanes

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten,

Bombenblindgänger, Panzerfäuste, Minen etc.)

gefunden werden, ist umgehend die zuständige

Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitig-

ungsdienst des Landesamtes für Geoinformation

und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),

Regionaldirektion Hameln-Hannover, Tel.: 0511

30245-502/503 zu benachrichtigen.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur-

oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a.

sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen,

Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und

Steinkonzentration, auch geringe Spuren solcher

Funde) gemacht werden, sind diese gemäß

§ 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes

meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren

Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen

Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie -

Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße  15, Tel.

0441/205766-15 unverzüglich gemeldet werden.

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2

des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ab-

lauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert

zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen,

wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die

Fortsetzung der Arbeit gestattet.

vorhandener Baumbestand

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

   4.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ die Aufstellung

        der Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes ____________________ beschlossen.

        Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht worden.

        ____________________

       Stadtbaurat

   1.  Vervielfältigungsvermerke

        Kartengrundlage: Gemarkung, Flur: ______________________________         Maßstab: ____________________

        Erlaubnisvermerk: Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe sind nur mit Erlaubnis

        der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (§ 5 des Nds. Gesetzes über amtliche

                       Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds. GVBI. 2003, Seite 5).

        am:     01.08.1997     AZ.:    23056 / ALK BEZ.SCHL. 34010

 8.  Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am ____________________ im Amtsblatt für die Stadt Oldenburg (Oldb)

      bekannt gemacht worden.

      Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich.

      Oldenburg (Oldb), den ____________________

      ____________________

       Unterschrift

   3.  Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom Stadtplanungsamt - Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung - der Stadt Oldenburg (Oldb):

        Bearbeitet: _____________________ Geprüft:

        Gezeichnet: ____________________ _________________________ _________________________

        Geändert: ______________________        Fachdienstleiter                 Amtsleiterin

  6.  Der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) hat den Bebauungsplan (beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB), nach Prüfung der Stellungnahmen,

       in seiner Sitzung am ____________________ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Stadtbaurat

   5.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem Entwurf des Bebauungsplanes

        und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 a BauGB beschlossen.

        Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht.

        Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom ____________________ bis ____________________  gemäß § 13a Abs. 2

        in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und dem Plansicherstellungsgesetz - PlanSiG öffentlich ausgelegen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

    Stadtbaurat

   7.  Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

  Oberbürgermeister

1 : 1000Osternburg, 11

2020

©

Gö

Isch., 23.07.2020

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom 30.03.2020).

Oldenburg (Oldb), den ____________________

Fachdienst Geoinformation und Statistik der

Stadt Oldenburg (Oldb)

              Siegel                                                           

       Unterschrift

   2.  Planunterlage

        Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Maßstab 1 : 1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes

für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Ein- und Ausfahrt
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